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TC Moos e.V. 
Gebührenordnung: 

Mitgliederbeiträge pro Jahr Betrag 

aktives Einzelmitglied 135,00 € 

Ehepartner 65,00 € 

Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre oder in der Ausbildung und Studenten. 

Für das dritte Kind werden nur 30,00 € erhoben. 

50,00 € 

Schnuppermitgliedschaft für Kinder gültig bis zum Jahresende. 
Verlängert sich automatisch, wenn nicht bis zum 31.12. gekündigt wird 

30,00 € 

passives Mitglied 30,00 € 

Zweitmitgliedschaft, eine Bestätigung des Hauptvereins  

ist vorzulegen. 

65,00 € 

Familienhöchstbetrag mit einem Kind 

Mit zwei oder mehreren Kindern.  

Beides gilt auch für eheähnliche Gemeinschaften 

210,00 € 

250,00 € 

Platzgebühr für Gäste/Stunde 

Spielt ein Gast mit einem Vereinsmitglied, das gilt auch für Doppel, 

wenn ein, zwei oder drei Nichtmitglieder mitspielen ist die Gebühr. 

10,00 € 

 

5,00 € 

Schnuppermitgliedschaft Erwachsene, gültig bis zum Jahresende. 

Verlängert sich automatisch, wenn nicht bis zum 31.12. gekündigt wird. 

70,00 € 

 

Arbeitseinsatz: 

Jedes Mitglied muss ab dem Jahr in dem es 16 Jahre alt wird bis zu dem Alter in dem 

es noch aktiv Tennis spielt, mindestens 6 Arbeitsstunden pro Jahr zur Pflege der Anlage 

leisten. Ersatzweise werden 20,00 € / Stunde (Jugendliche 10,00 €) eingezogen. 

Der Platzwart wird bei Bedarf die Mitglieder anrufen und mit ihnen Termine zur 

Platzpflege vereinbaren. Außerhalb dieser Zeiten können Arbeitsstunden nur nach  



 2

 

 

vorheriger Absprache mit dem Platzwart anerkannt werden. Die geleisteten 

Arbeitsstunden werden in das Arbeitsbuch eingetragen, das der Platzwart führt. Die 

Eintragungen dort sind maßgeblich. 

Ab 2019 kann jeder der ein neues Mitglied wirbt und dieses dann mindestens zwei 

Spielzeiten im Verein bleibt, eine Arbeitsstunde gutgeschrieben bekommen. 

Außerdem besteht die Möglichkeit Arbeitsstunden zu leisten wenn an einem Fest des 

Vereins geholfen wird. Für eine volle Stunde wird eine Arbeitsstunde gutgeschrieben. 

Für Kuchenspenden an Festen (außer Medenspiele) wird eine halbe Arbeitsstunde 

gutgeschrieben. Arbeitsstunden können nicht auf das nächste Jahr übertragen werden. 

 
 
 


